
DRK-Kreisverband Heidenheim e.V. 
Vereinbarung 

 

Heidenheimer Glücksmomente 

 
 

Vereinbarung/Einverständniserklärung 
 

Zwischen dem  DRK-Kreisverband Heidenheim e.V. 
 

und 
   _____________________________ 
 

   _____________________________ 
 

   _____________________________ 
 

ggf. vertreten durch _____________________________ 
 

für die Fahrt am _____________________________ 
 

Der DRK-Kreisverband Heidenheim e.V. möchte mit dem „Heidenheimer Glücksmomente“ einen 
sogenannten „besonderen Wunsch“ erfüllen und Ausflüge oder Veranstaltungsbesuche ermöglichen. 
Das Angebot ist freiwillig und ohne jeglichen Rechtsanspruch. Die eingesetzten Mitarbeiter sind 
Ehrenamtliche im DRK-Kreisverband Heidenheim e.V., die ihre Leistung freiwillig und unentgeltlich 
erbringen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden. 
 

1. Der DRK-Kreisverband Heidenheim e.V. bestellt ein Leistungsgremium, das über die 
Realisierung des Antrages nach freiem Ermessen und unter Berücksichtigung der 
gesundheitlichen Disposition des Antragstellers entscheidet. 
Auf die freiwillige Leistung besteht kein Rechtsanspruch. Eine Fahrt kann auch abgebrochen 
werden, wenn das eingesetzte Personal dies für erforderlich hält. 
Die Fahrt mit dem „Heidenheimer Glücksmomente“ ist für den Wünschenden inklusive 
Nebenkosten wie Verpflegung, Eintrittspreis usw.in der Regel unentgeltlich. Eine 
Begleitperson trägt die Kosten mit Ausnahme der Fahrtkosten für sich selber. 

2. Die Helfer sind im Notfall verpflichtet, einen Notarzt zu alarmieren und sofort Erste Hilfe zu 
leisten oder eine Reanimation einzuleiten. 

3. Sowohl der Wünschende als auch die Begleitperson haben Eigenverantwortlich für 
ausreichenden Versicherungsschutz (Krankenversicherung) zu sorgen. Alle im Fahrzeug 
befindlichen Personen sind über die Kfz-Haftpflichtversicherung mit versichert, ein weiterer 
Versicherungsschutz (z.B. Insassen-Unfallversicherung) besteht nicht. 
Es wird keine Haftung für durch die Fahrt evtl. entstandene Gesundheits- und 
Vermögenschäden übernommen. Für den Haftungsfall ist die Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 

 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung 
unberührt. 
 
Heidenheim, den _____________________ 
 
___________________________________  ___________________________ 
DRK-Kreisverband Heidenheim e.V.   Wünschender 


